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1 Anlass des Berichtes

Entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bundestags 
vom 2. Juni 1995 legt die Bundesregierung alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Höhe des von der Einkom-
mensteuer freizustellenden Existenzminimums von Er-
wachsenen und Kindern vor (vgl. Bundestagsdrucksache 
13/1558 vom 31. Mai 1995 und Plenarprotokoll 13/42 
vom 2. Juni 1995). Dem vorausgegangen war der Be-
schluss des Deutschen Bundestags vom 20. Januar 1994, 
wonach die Bundesregierung erstmalig über die entspre-
chenden Existenzminima zu berichten hatte (vgl. Bundes-
tagsdrucksache 12/6329 vom 2. Dezember 1993 und 
Plenarprotokoll 12/205 vom 20. Januar 1994). Der Exis-
tenzminimumbericht ist prognostisch angelegt (Ex-ante-
Berechnung). Gegenstand des Neunten Existenzmini-
mumberichts ist – wie bei den bisherigen Berichterstat-
tungen (vgl. Übersicht 1) – die Darstellung der maßge-
benden Beträge1 für die Bemessung der steuerfrei zu 
stellenden Existenzminima.

Ü b e r s i c h t  1

Bisherige Existenzminimumberichte

2 Rechtliche Ausgangslage

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(vgl. BVerfGE 87, 153 169]) muss dem Steuerpflichti-
gen nach Erfüllung seiner Einkommensteuerschuld von 
seinem Erworbenen zumindest soviel verbleiben, wie er 
zur Bestreitung seines notwendigen Lebensunterhalts und 
– unter Berücksichtigung von Artikel 6 Absatz 1 des 
Grundgesetzes (GG) – desjenigen seiner Familie bedarf 
(Existenzminimum).

Die Höhe des steuerlich zu verschonenden Existenzmini-
mums hängt von den allgemeinen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen und dem in der Rechtsgemeinschaft anerkann-
ten Mindestbedarf ab; diesen einzuschätzen, ist Aufgabe 

1 Bei den Berechnungen wird, soweit gesetzlich nicht anders geregelt, 
von aufgerundeten monatlichen Eurobeträgen ausgegangen.
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des Gesetzgebers. Soweit der Gesetzgeber jedoch im So-
zialhilferecht den Mindestbedarf bestimmt hat, den der 
Staat bei einem mittellosen Bürger im Rahmen sozial-
staatlicher Fürsorge durch staatliche Leistungen zu 
decken hat, darf das von der Einkommensteuer zu ver-
schonende Existenzminimum diesen Betrag nicht unter-
schreiten.

Demnach ist der im Sozialhilferecht anerkannte Mindest-
bedarf die Maßgröße für das einkommensteuerliche Exis-
tenzminimum (vgl. BVerfGE 87, 153 169 bis 171]). 
Hierzu gehört nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts neben dem sozialhilferechtlichen Sach-
bedarf auch der Versorgungsbedarf für den Krankheits- 
und Pflegefall, insbesondere entsprechende Versiche-
rungsbeiträge (vgl. BVerfGE 120, 125 [156 f.]. 

Diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gelten 
sinngemäß auch für die Ermittlung des sächlichen Exis-
tenzminimums (Sachbedarf) eines Kindes und die 
Berücksichtigung kindbezogener Vorsorgeaufwendun-
gen zu einer Kranken- und Pflegeversicherung (vgl. 
BVerfGE 82, 60 [93, 94] und 120, 125 [159 f., 165 f.]. 
Die steuerliche Leistungsfähigkeit von Eltern wird, über 
den existenziellen Sachbedarf und Versorgungsbedarf für 
den Krankheits- und Pflegefall sowie den erwerbsbeding-
ten Betreuungsbedarf hinaus, generell durch den Betreu-
ungs- und Erziehungsbedarf eines Kindes gemindert. Da-
her ist dieser Bedarf im Steuerrecht zusätzlich als 
Bestandteil des Kinderexistenzminimums von der Ein-
kommensteuer zu verschonen (vgl. BVerfGE 99, 216 
[233 f., 240 ff.]).

Die Sozialhilfe bildet mit ihren Leistungen das unterste 
soziale Netz. Nach der im Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch – Sozialhilfe – (SGB XII) geregelten Hilfe zum Le-
bensunterhalt bestimmt sich die Leistungshöhe in der 
ebenfalls im SGB XII enthaltenen Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung, ferner fungiert sie auch 
als Referenzsystem für Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
– Grundsicherung für Arbeitsuchende – (SGB II). Im So-
zialhilferecht richten sich die Leistungen nach den Beson-
derheiten des Einzelfalls, insbesondere nach der Art des 
Bedarfes, den örtlichen Verhältnissen, den eigenen Kräf-
ten und Mitteln der Person oder des Haushalts bei der 
Hilfe zum Lebensunterhalt (vgl. § 9 Absatz 1 SGB XII).

Die Leistungshöhe der Hilfe zum Lebensunterhalt wird 
vor allem durch die Regelbedarfe bestimmt, die basierend 
auf einer gesamtdeutschen Verbrauchsstruktur anhand der 
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) ermittelt werden. Damit ist für den Bereich des 
SGB XII grundsätzlich ein bundesweit einheitliches Leis-
tungsniveau geregelt. Die Länder können aber weiterhin 
davon abweichende Regelsätze festsetzen, um beispiels-
weise regionale Unterschiede zu berücksichtigen.

Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst auch Bildungs- und 
Teilhabeleistungen für Kinder sowie – unter dem Vorbe-
halt der Angemessenheit – die jeweiligen tatsächlichen 

Wohnkosten (Kosten für Unterkunft und Heizkosten). Die 
separat, mit unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzun-
gen geregelten und – mit Ausnahme des regelmäßigen 
Schulbedarfs – gesondert zu beantragenden Bildungs- 
und Teilhabeleistungen sind systematisch entweder als ty-
pischer Grundbedarf (z. B. für gesellschaftliche Teilhabe) 
oder als Sonder- oder Mehrbedarf einzuordnen. In Ab-
grenzung zum typischen Grundbedarf sind zusätzliche 
Sonder- oder Mehrbedarfe dadurch gekennzeichnet, dass 
sie unregelmäßige und/oder ergänzende Bedarfe darstel-
len. Zu diesen individuellen Sonder- oder Mehrbedarfen 
zählen von den Bildungs- und Teilhabeleistungen derzeit 
die Leistungen für Nachhilfeunterricht, mehrtägige Klas-
senfahrten, Zuschüsse zum Schulmittagessen und zu den 
Schülerbeförderungskosten. Zukünftig wird geprüft wer-
den, inwieweit die Sonder- und Mehrbedarfe der Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe – der Inanspruchnahme 
entsprechend – im sächlichen Existenzminimum als 
Grundbedarfe zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus 
gehören insbesondere Leistungen für Erstausstattung der 
Wohnung, Erstausstattung mit Bekleidung, Erstausstat-
tung bei Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und 
Reparaturen orthopädischer Schuhe, Reparaturen thera-
peutischer Geräte und Ausrüstungen, Miete therapeuti-
scher Geräte sowie Mehrbedarfszuschläge für bestimmte 
Gruppen von Leistungsberechtigten zu den Sonder- oder 
Mehrbedarfen.

Im Einkommensteuerrecht wird hingegen der existenz-
sichernde – anders als der erwerbssichernde – sächliche 
Aufwand in typisierender Form berücksichtigt. Daher 
können die zuvor genannten individuellen Sonder- oder 
Mehrbedarfe nicht mitberücksichtigt werden. Diese we-
gen der Abwicklung im Massenverfahren notwendige 
Generalisierung ist verfassungsrechtlich zulässig. Im 
Rahmen einer solchen Typisierung sind die zu berück-
sichtigenden Komponenten aber so zu bemessen, dass die 
steuerlichen Regelungen in möglichst allen Fällen den 
existenznotwendigen Bedarf abdecken, kein Steuerpflich-
tiger also infolge der Besteuerung seines Einkommens 
darauf verwiesen wird, seinen existenznotwendigen Be-
darf durch Inanspruchnahme von Staatsleistungen zu si-
chern (vgl. BVerfGE 120, 125 [155] und 99, 246 [261]).

Auf dem Wohnungsmarkt besteht ein beachtliches Preis-
gefälle für existenznotwendige Aufwendungen. Es ist 
dem Gesetzgeber nach der verfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung in diesem Sonderfall nicht verwehrt, sich 
bei der Bemessung des steuerfrei zu stellenden Betrages 
hinsichtlich der Wohnkosten an einem unteren Wert zu 
orientieren, wenn er zugleich zur ergänzenden Deckung 
des Bedarfes nach dem Einzelfall bemessene Sozialleis-
tungen, wie etwa Wohngeld, zur Verfügung stellt (vgl. 
BVerfGE 87, 153 172]).

Die steuerliche Freistellung des Kinderexistenzmini-
mums kann durch Gewährung von Freibeträgen und/oder 
Zahlung von Kindergeld erfolgen. Aus Gründen der hori-
zontalen Steuergerechtigkeit im Sinne von Artikel 3 Ab-
satz 1 GG ist dabei entscheidend, dass die Steuerpflichti-
gen im Ergebnis mindestens so gestellt sind, wie sie es 
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wären, wenn die kindbedingte Verminderung der steuerli-
chen Leistungsfähigkeit allein durch einen von der steuer-
lichen Bemessungsgrundlage abzuziehenden Freibetrag 
Berücksichtigung fände (vgl. BVerfGE 99, 246 [263 ff.]).

3 Zusammensetzung des Sozialhilfebedarfs

Eine Grundlage der Bemessung des steuerfrei zu stellen-
den Existenzminimums ist nach den oben genannten Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts der sozialhilfe-
rechtliche Mindestbedarf.

Der notwendige Lebensunterhalt im Rahmen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII setzt sich ohne 
Sonder- oder Mehrbedarfe aus den folgenden Komponen-
ten zusammen:

– Regelbedarfe (vgl. Punkt 2.), die insbesondere Leis-
tungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haus-
rat, Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung und 
Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile so-
wie für persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens 
umfassen,

– Für Kinder Bildungs- und Teilhabebedarfe, sofern sie 
typische Bedarfspositionen darstellen (vgl. Punkt 2.),

– Kosten der Unterkunft (Bruttokaltmiete und vergleich-
bare Aufwendungen für Haus- oder Wohnungseigen-
tum) sowie

– Heizkosten (einschließlich der Kosten für Warmwas-
serbereitung).

Neben diesen Komponenten sind Aufwendungen für den 
Erwerb eines Versicherungsschutzes für den Krankheits- 
und Pflegefall auf sozialhilferechtlich gewährtem Leis-
tungsniveau eine weitere Komponente des sozialhilfe-
rechtlichen Mindestbedarfs.

4 Umfang und Höhe des Existenzminimums 
von Erwachsenen

4.1 Die seit der ersten Berichterstattung weitgehend 
unveränderte Berechnungsmethode zur Ermittlung des 
steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimums 
wird auch für die Zwecke dieses Berichtes angewandt.

4.1.1 Die sozialhilferechtlichen Regelsätze basieren 
auf bundesdurchschnittlichen Regelbedarfsstufen (vgl. 
§ 27a Absatz 3 SGB XII), die sich nach § 28 SGB XII aus 
der bundesweiten Auswertung der EVS ergeben. Dabei 
gilt die Regelbedarfsstufe 1 für Alleinstehende und die 
Regelbedarfsstufe 2 für jeweils einen Erwachsenen inner-
halb eines Paares (vgl. Anlage zu § 28 SGB XII). 

Sofern keine neue EVS ausgewertet vorliegt, werden je-
weils zum 1. Januar eines Jahres die Regelsätze mit dem 
nach § 28a SGB XII anzuwendenden Mischindex fortge-
schrieben. Dieser Index berücksichtigt sowohl die bun-
desdurchschnittliche Entwicklung der regelbedarfsrele-
vanten Preise als auch die der Nettolöhne und -gehälter je 
beschäftigten Arbeitnehmer nach den Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen (VGR). Die endgültige Höhe 

der Fortschreibung steht bis Ende Oktober des jeweiligen 
Vorjahres fest. Die zugrunde zu legende Veränderungsrate 
des Mischindex bezieht sich dabei stets auf einen Ver-
gleichszeitraum von 12 Monaten, der im Juni des Vorjah-
res endet.

Nach der Verordnung zur Bestimmung des für die Fort-
schreibung der Regelbedarfsstufen nach § 28a SGB XII 
maßgeblichen Vomhundertsatzes sowie zur Ergänzung der 
Anlage zu § 28 SGB XII für das Jahr 2013 (Regelbedarfs-
stufen-Fortschreibungsverordnung 2013 – RBSFV 2013) 
werden die Regelbedarfsstufen zum 1. Januar 2013 um 
2,26 Prozent erhöht (vgl. Bundesratsdrucksache 553/12).
Ausgegangen wurde daher von einem Regelsatz in 2013 
von 382 Euro/Monat für Alleinstehende und von 
690 Euro/Monat für Ehepaare.

Die Fortschreibung zum 1. Januar 2014 erfolgt anhand 
der Veränderungsrate des Mischindex für den Zeitraum 
Juli 2012 bis Juni 2013 gegenüber dem Zeitraum Juli 
2011 bis Juni 2012. Da die tatsächliche Entwicklung bis 
zum Juni 2013 erst im zweiten Halbjahr 2013 feststehen 
wird, wird auf Basis der derzeit zu verzeichnenden Ent-
wicklung der regelbedarfsrelevanten Preise und der Net-
tolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nach den VGR so-
wie der im Zusammenhang mit der Herbstprojektion 
2012 der Bundesregierung getroffenen Annahmen zur 
Preis- und Lohnentwicklung mit einer Fortschreibungs-
rate zum 1. Januar 2014 von 2,1 Prozent gerechnet.

Für die Zwecke dieses Berichtes wird demzufolge für 
2013 bzw. 2014 ein Regelbedarfsniveau bei Alleinstehen-
den von 4 584 Euro (382 Euro/Monat) bzw. 4 680 Euro 
(390 Euro/Monat) und bei Ehepaaren für 2014 von 
8 448 Euro (704 Euro/Monat) in Ansatz gebracht.

4.1.2 Die Maßstäbe für die berücksichtigungsfähigen
Kosten der Unterkunft sind nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Existenzminimum vom 
Gesetzgeber zu bestimmen. Dies ist im Sozialhilferecht 
geschehen: Nach § 35 Absatz 1 SGB XII werden Leistun-
gen für die Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen erbracht. Soweit die Aufwendungen für die 
Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalls ange-
messenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf 
solange anzuerkennen, als es nicht möglich oder nicht zu-
zumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Ver-
mieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu sen-
ken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Das 
Sozialhilferecht reagiert insofern auf vorübergehende 
Sondersituationen, die kein Maßstab für die steuerliche 
Berücksichtigung angemessener Wohnkosten bei der Be-
messung des Existenzminimums sein können. Die Ange-
messenheit der Kosten der Unterkunft beurteilt sich einer-
seits nach den individuellen Verhältnissen des Einzelfalls, 
insbesondere nach der Anzahl der Familienangehörigen, 
ihrem Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand, sowie 
andererseits nach der Zahl der vorhandenen Räume, dem 
örtlichen Mietenniveau und den Möglichkeiten auf dem 
örtlichen Wohnungsmarkt.
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Auf dieser Grundlage wird für die steuerliche Bemessung 
des Existenzminimums – unter Berücksichtigung der im 
Steuerrecht notwendigen Typisierung – für Alleinste-
hende eine Wohnung mit einer Wohnfläche von 30 m2

und für Ehepaare ohne Kinder eine Wohnung mit einer 
Wohnfläche von 60 m2 als angemessen angesehen. Neben 
dem gesamtdeutschen Mietenniveau der Wohngeldemp-
fänger wird der für die Mietenstufen I bis IV nach Fall-
zahlen gewichtete Durchschnittswert zugrunde gelegt. 
Die Orientierung an einem unteren Wert hinsichtlich der 
steuerlich zu berücksichtigenden Wohnkosten ist verfas-
sungsrechtlich zulässig (vgl. Punkt 2). 

Die hierfür maßgeblichen Quadratmetermieten – Mietzu-
schuss an Hauptmieter – werden aus der Wohngeldstatis-
tik 2010 abgeleitet.2 Danach betrug die durchschnittliche 
monatliche Bruttokaltmiete 7,28 Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche für Wohnungen bis 40 m2 und 5,78 Euro für 
Wohnungen von 60 m2 bis 80 m2. Diese Quadratmeter-
mieten werden mit einer jährlichen Mietsteigerung von 
2 Prozent für 2011 und 2012 sowie von 2,5 Prozent für 
2013 und 2014 fortgeschrieben und betragen danach in 
2014 monatlich 7,96 Euro bzw. 6,32 Euro.

Für 2013 bzw. 2014 ergeben sich folglich Bruttokaltmie-
ten von 2 796 Euro (233 Euro/Monat) bzw. 2 868 Euro 
(239 Euro/Monat) für Alleinstehende und für 2014 von 
4 560 Euro (380 Euro/Monat) für Ehepaare.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Bezieher niedri-
ger Erwerbseinkommen zur Verringerung ihrer Wohnkos-
ten nach Maßgabe des Wohngeldgesetzes (WoGG) An-
spruch auf Wohngeld haben, soweit sie nicht Anspruch 
auf ergänzende Leistungen nach dem SGB II oder SGB 
XII haben. Wohnkosten, die die im steuerlichen Existenz-
minimum berücksichtigten Beträge übersteigen, werden 
durch Wohngeld abgedeckt, soweit Höchstbeträge, die in 
Abhängigkeit von Haushaltsgröße und Mietenstufe fest-
gelegt sind, nicht überschritten werden (vgl. § 12 
WoGG).

4.1.3 Die Heizkosten berechnen sich auf der Basis der 
in der EVS 2008 ausgewiesenen Aufwendungen für Hei-
zung und Warmwasser im gesamten Bundesgebiet. Da-
nach betrugen die monatlichen durchschnittlichen Ausga-
ben für Heizung und Warmwasser von Alleinstehenden 
50 Euro und von kinderlosen Paaren 63 Euro.

Diese Werte werden für den Zeitraum von 2009 bis 2014 
mit einer jahresdurchschnittlichen Erhöhung von rund 
4,9 Prozent fortgeschrieben. 

Demzufolge ergeben sich für 2013 bzw. 2014 Heizkosten 
von 744 Euro (62 Euro/Monat) bzw. 804 Euro (67 Euro/
Monat) für Alleinstehende und für 2014 von 1 008 Euro 
(84 Euro/Monat) für Ehepaare.

4.1.4 Die steuerlich freizustellenden Beträge des säch-
lichen Existenzminimums für Erwachsene sind in der 
nachstehenden Übersicht 2 zusammengefasst.

Ü b e r s i c h t  2

Darstellung der steuerfrei zu stellenden sächlichen 
Existenzminima von Erwachsenen (in Euro)

4.2 Im Rahmen des steuerlichen Existenzminimums 
sind neben dem sozialhilferechtlichen Sachbedarf auch 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen zum Erwerb eines 
Kranken- und Pflegeversicherungsschutzes auf einem so-
zialhilferechtlichen Absicherungsniveau für sich und 
seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen zu be-
rücksichtigen (vgl. BVerfGE 120, 125 [156 f.]).

Entsprechend der zeitlichen Vorgabe des Bundesverfas-
sungsgerichts hat der Gesetzgeber zum 1. Januar 2010 die 
steuerliche Berücksichtigung von Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträgen geändert. Hierzu wurden die bestehen-
den Regelungen des Sonderausgabenabzugs in § 10 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) entsprechend den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen angepasst (vgl. Bürgerent-
lastungsgesetz Krankenversicherung vom 16. Juli 2009, 
BGBl. I S. 1959). Danach sind die tatsächlichen Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen zu gesetzlichen oder privaten 
Kranken- und Pflegeversicherungen, die der Erlangung ei-
nes sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus dienen, in vol-
ler Höhe als Sonderausgaben zu berücksichtigen.

5 Umfang und Höhe des Existenzminimums 
von Kindern

5.1 Dem sächlichen Existenzminimum von Kindern 
liegen grundsätzlich die gleichen Komponenten zugrunde 
wie dem von Erwachsenen. Hinzukommen Bildungs- und 
Teilhabeleistungen, sofern sie typische Bedarfspositionen 
abdecken.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
muss dem Gesetzgeber zugestanden werden, die steuerli-
che Entlastung für einen Einkommensbetrag in Höhe des 
sächlichen Existenzminimums der Kinder für alle Alters-
stufen und im ganzen Bundesgebiet einheitlich festzule-
gen (vgl. BVerfGE 91, 93 [111 f.]). Für jedes Kind einer 
Familie wird daher das Existenzminimum gleich hoch an-
gesetzt.

5.1.1 Die sozialhilferechtlichen Regelbedarfe für Kin-
der sind altersabhängig und können eventuell regional 
verschieden sein. Daher werden die altersabhängigen Un-
terschiede für die Ermittlung des steuerfrei zu stellenden 
Betrages durch die Berechnung eines nach Lebensjahren 

2 Sozialleistungen, Fachserie 13, Reihe 4, Wohngeld 2010, Hrsg. Sta-
tistisches Bundesamt.

Alleinstehende
Ehe-
paare

Jahr 2013 2014 2014

Regelsatz 4 584 4 680 8 448

Kosten der Unterkunft 2 796 2 868 4 560

Heizkosten 744 804 1 008

sächliches Existenz-
minimum

8 124 8 352 14 016
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gewichteten durchschnittlichen Regelbedarfes berück-
sichtigt. Mögliche regionale Unterschiede sind – wie bei 
Erwachsenen – derzeit nicht relevant (vgl. Punkt 4.1.1).

Entsprechend der nachfolgenden Übersicht 3 wird der 
durchschnittliche Regelbedarf für ein Kind auf Basis der 
in 2013 geltenden Regelbedarfe für die einzelnen Alters-
stufen der Kinder ermittelt. Diese Werte werden mit der 
für 2014 prognostizierten Veränderungsrate von 2,1 Pro-
zent fortgeschrieben (vgl. Punkt 4.1.1). Da die Über-
gangsregelung des § 8 Absatz 2 Regelbedarfs-Ermitt-
lungsgesetz, die für Kinder einen Bestandsschutz in Höhe 
des bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Leistungs-
niveaus garantiert, letztmalig in 2012 zur Anwendung 
kam, erhöht sich bei allen Kindern der Regelbedarf für 
2014 entsprechend der prognostizierten Veränderungs-
rate.

Die für 2014 ermittelten Beträge für die drei Altersstufen 
werden anschließend mit der Anzahl der für die einzelnen 
Regelbedarfsstufen relevanten Lebensjahre gewichtet, 
d. h. es wird ein Durchschnittswert von 18 Kindern gebil-
det, die je einem Altersjahrgang bis unter 18 Jahren ange-
hören. 

Ü b e r s i c h t  3

Ermittlung des gewichteten durchschnittlichen 
monatlichen Regelbedarfes eines Kindes 

für 2014 (in Euro)

Der so gebildete Durchschnittswert für Kinder entspricht 
trotz einer geringeren Zahl von Altersstufen methodisch 
auch der Berechnung der Bund-/Länder-Kommission, die 
das Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 29. Mai 
1990 (vgl. BVerfGE 82, 60 [94 ff.]) herangezogen hat. 
Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen beim 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend geht ebenfalls von dieser Rechenmethode aus (vgl. 
Schriftenreihe Bd. 15, 1992, S. 10, Rz. 4.). Dieser Ansatz 
geht im Übrigen auch mit § 32 EStG konform – wonach 
im Regelfall lediglich Kinder bis unter 18 Jahren berück-
sichtigt werden – und gewährleistet dadurch eine typisie-
rende Betrachtung.

Folglich wird für 2014 bei Kindern ein durchschnittlicher 
Regelbedarf von 3 096 Euro (258 Euro/Monat) in Ansatz 
gebracht.

5.1.2 Von den Leistungen für Bildung und Teilhabe 
nach § 34 SGB XII können nur solche eine steuerliche 
Relevanz entfalten, die typische Bedarfspositionen abde-
cken (vgl. Punkt 2). Daher werden für Kinder folgende 
Leistungen, deren Höhe sich aus den entsprechenden so-
zialrechtlichen Regelungen ergibt, einbezogen: Jährlich 
100 Euro für den Schulbedarf, monatlich 3 Euro für Aus-
flüge von Kindern in Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen sowie monatlich 10 Euro für gesellschaftliche Teil-
habe, d. h. für die Teilnahme an Freizeitgestaltungen wie 
insbesondere die Mitgliedschaft in Vereinen.

In Anlehnung an die alterspezifische Berechnung eines 
Durchschnittswertes für Kinder beim Regelbedarf wird 
auch die Berechnung der zu berücksichtigenden Beträge 
für Bildungs- und Teilhabeleistungen durchgeführt. Da-
bei wird für die Zwecke dieses Berichtes eine bezogen 
auf die jeweilige Leistungsart notwendigerweise pauscha-
lierende Altersabgrenzung in Ansatz gebracht. Wie in der 
nachfolgenden Übersicht 4 ersichtlich, wird der durch-
schnittliche Betrag für ein Kind auf Basis der typischen 
Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder ermittelt. 
Dieser Betrag wurde als mit Lebensjahren gewichteter 
Durchschnitt berechnet.

Ü b e r s i c h t  4

Ermittlung des gewichteten durchschnittlichen 
monatlichen Betrages für Bildung und Teilhabe 

eines Kindes für 2014 (in Euro)

Für 2014 ergibt sich daraus für den Bildungs- und Teilha-
bebedarf ein durchschnittlich zu berücksichtigender Be-
trag von 228 Euro (19 Euro/Monat).

5.1.3 Bei der Berechnung der Kosten der Unterkunft 
wird für ein Kind im Rahmen der steuerrechtlichen Typi-
sierung eine Wohnfläche von 12 m2 als angemessen ange-
sehen. Der statistisch ermittelte individuelle Wohnflä-
chenbedarf von Kindern in Wohnungen von allen 
Familienhaushalten (Mietern und Eigentümern) beträgt 
nach einer Sondererhebung des Statistischen Bundesamts 

Lebensalter 
des Kindes

Anzahl 
der 

Lebens-
jahre

Betrag 
pro 

Monat

Anzahl
x Betrag

Bis unter 6 6 229 1 374

Von 6 bis unter 14 8 260 2 080

Von 14 bis unter 18 4 295 1 180

Summe für Kinder bis unter 18 Jahren 4 634

Durchschnittswert je Kind (Summe/18) 258

Lebensalter des 
Kindes

Anzahl 
der 

Lebens-
jahre

Betrag 
pro Mo-

nat

Anzahl
x Betrag

Schulausstattung:

Von 6 bis unter 18 12 100/12 100

Schul- und Kita-Ausflüge:

Von 3 bis unter 18 15 3 45

Gesellschaftliche Teilhabe:

Bis unter 18 18 10 180

Summe für Kinder bis unter 18 Jahren 325

Durchschnittswert je Kind (Summe/18) 19
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aus dem Jahr 1988 pro Kind bei einer 1-Kind-Familie 
15 m2 sowie bei einer 2- und 3-Kind-Familie jeweils 
11 m2. Auch die Untersuchungsergebnisse einer Studie 
der Universität Kiel vom Juni 2001 zur Erarbeitung von 
Aufteilungsschlüsseln der Wohnungsmiete auf Kinder be-
stätigen die Angemessenheit des gewählten Ansatzes.

Die bei kinderlosen Ehepaaren berücksichtigte monatliche 
Bruttokaltmiete von 6,32 Euro pro Quadratmeter Wohn-
fläche wird auch für Kinder zugrunde gelegt (vgl. 
Punkt 4.1.2). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Al-
leinerziehende mit einem Kind beim Mietenniveau 2-Per-
sonen-Haushalten gleichgestellt werden.

Dadurch ergibt sich für 2014 bei Kindern ein Betrag für 
die Bruttokaltmiete von 912 Euro (76 Euro/Monat).

5.1.4 Die Heizkosten für Kinder werden als Relation zu 
deren Bruttokaltmiete entsprechend dem Verhältnis der 
Heizkosten eines kinderlosen Ehepaars zu dessen Brutto-
kaltmiete in Ansatz gebracht, da in der EVS die Heiz-
kosten nicht kindbezogen erfasst sind (vgl. Punkte 4.1.2 
und 4.1.3).

Hieraus ergeben sich für 2014 bei Kindern zu berücksich-
tigende Heizkosten von 204 Euro (17 Euro/Monat).

5.2 Auch die kindbezogenen, tatsächlichen Aufwen-
dungen zum Erwerb eines Kranken- und Pflegeversiche-
rungsschutzes auf einem sozialhilfegleichen Absiche-
rungsniveau sind steuerlich zu berücksichtigen (vgl. 
Punkt 4.2 und BVerfGE 120, 125 [159 f., 165 f.]). Dem 
hat der Gesetzgeber in § 10 EStG entsprechend den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen Rechnung getragen 
(vgl. Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung vom 
16. Juli 2009, BGBl. I S. 1959).

5.3 Im Rahmen des Kinderexistenzminimums ist zu-
sätzlich zum Sachbedarf auch der Betreuungs- und Erzie-
hungsbedarf zu berücksichtigen. Dies gilt nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 
99, 216 233 f., 240 ff.]) unabhängig von der Art der Be-
treuung und von konkreten Aufwendungen bzw. vom Fa-
milienstand. Beim Erziehungsbedarf sind die allgemeinen 
Kosten zu berücksichtigen, die Eltern aufzubringen ha-
ben, um ihrem Kind eine Entwicklung zu ermöglichen, 
die es zu einem verantwortlichen Leben in dieser Gesell-
schaft befähigt. Der Gesetzgeber orientierte sich dabei an 
Beträgen, die im Steuerrecht verankert waren (vgl. Bun-
destagsdrucksachen 14/1513, S. 14 und 14/6160, S. 13).

Entsprechend der zeitlichen Vorgabe des Bundesverfas-
sungsgerichts hat der Gesetzgeber zum 1. Januar 2000 im 
Rahmen der ersten Stufe der Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs die steuerliche Berücksichtigung des 
Kinderbetreuungsbedarfs geändert. Dabei wurde ein Be-
treuungsfreibetrag von jährlich 1 546 Euro für jedes Kind 
bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres eingeführt (vgl. 
Gesetz zur Familienförderung vom 22. Dezember 1999, 
BGBl. I S. 2552).

Zum 1. Januar 2002 erfolgte dann die fristgerechte Um-
setzung der verfassungsgerichtlichen Entscheidung zur 
Berücksichtigung des Erziehungsbedarfs eines Kindes. 
Hierbei wurde der bisherige Betreuungsfreibetrag um 
eine Erziehungskomponente erweitert. An die Stelle des 
Betreuungs- und Erziehungsbedarfs tritt bei volljährigen 
Kindern der Ausbildungsbedarf, so dass dieser Freibetrag 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf sowohl für minderjährige als auch für volljährige 
Kinder in Anspruch genommen werden kann (vgl. Zwei-
tes Gesetz zur Familienförderung vom 16. August 2001, 
BGBl. I S. 2074). Zur Verbesserung der steuerlichen Be-
rücksichtigung von Aufwendungen der Familien für die 
Betreuung und Erziehung oder Ausbildung der Kinder 
wurde dieser Freibetrag ab dem Veranlagungszeitraum 
2010 von jährlich 2 160 Euro auf 2 640 Euro erhöht (vgl. 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 
2009, BGBl. I S. 3950).

Darüber hinaus können (außerhalb des Existenzmini-
mums; vgl. BVerfGE 112, 268 [282]) seit 2002 erwerbs-
bedingte Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend ge-
macht werden. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2012 
wurde die Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten 
neu geregelt (vgl. Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 
1. November 2011, BGBl. I S. 2131). Ohne nach 
erwerbsbedingten und nicht erwerbsbedingten Aufwen-
dungen zu unterscheiden können für alle Kinder unter 
14 Jahren oder behinderte Kindern zwei Drittel der nach-
gewiesenen Betreuungskosten von höchstens 6 000 Euro 
(maximal also 4 000 Euro) als Sonderausgaben steuerlich 
geltend machen. Damit profitieren mehr Familien von 
dieser steuerlichen Regelung.

Zur Abgeltung des Sonderbedarfs volljähriger Kinder, die 
sich in Berufsausbildung befinden und auswärtig unterge-
bracht sind, kann außerhalb des Familienleistungsaus-
gleichs ein Freibetrag von jährlich 924 Euro abgezogen 
werden. Seit 2012 führt der Wegfall der dabei bislang gel-
tenden Einkünfte- und Bezügegrenze für volljährige Kin-
der zu einer Entlastung von Familien (vgl. Steuerverein-
fachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011, BGBl. I 
S. 2131). 

6 Zusammenfassung der für die Jahre 2013 
und 2014 steuerfrei zu stellenden 
Existenzminima

6.1 Die in diesem Bericht für den Veranlagungszeit-
raum 2014 errechneten Beträge für das sächliche Exis-
tenzminimum von Alleinstehenden, Ehepaaren und 
Kindern werden in der nachfolgenden Übersicht 5 zusam-
mengefasst dargestellt. Gleichzeitig erfolgt eine Gegen-
überstellung mit den im Einkommensteuerrecht geltenden 
Freibeträgen. Da sich nach der Berechnungsmethode be-
reits ab dem Veranlagungszeitraum 2013 eine Unterde-
ckung des Grundfreibetrages gegenüber dem steuerlich 
freizustellenden Betrag eines Alleinstehenden ergibt, wird 
dies zusätzlich ausgewiesen (vgl. Punkte 4.1.1 bis 4.1.4).
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Ü b e r s i c h t  5 3  4  5

Darstellung der steuerfrei zu stellenden sächlichen 
Existenzminima und der entsprechenden 

einkommensteuerlichen Freibeträge (in Euro)

Die vorgenannten Existenzminima stellen statistisch be-
legte Mindestbeträge dar. Höhere steuerliche Freibeträge 
sind im Wege politischer Entscheidungen möglich. Für 
zusammen veranlagte Ehepaare ergibt sich die Freibe-
tragshöhe aus § 32a Absatz 5 EStG.

Im Entwurf eines Gesetzes zum Abbau der kalten Pro-
gression hat die Bundesregierung bereits die Erhöhung 
des Freibetrags für das sächliche Existenzminimum eines 
Erwachsenen (Grundfreibetrag) ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2013 um 126 Euro auf 8 130 Euro und ab 2014 
um weitere 224 Euro auf 8 354 Euro vorgeschlagen (vgl. 
Bundestagsdrucksache 17/8683). Die verfassungsrechtli-
che Notwendigkeit einer Anhebung des Grundfreibetrags 
ab 2013 wird hiermit bestätigt. Erst ab dem Veranla-
gungszeitraum 2014 ist auch eine Erhöhung des Freibe-
trags für das sächliche Existenzminimum eines Kindes 
(Kinderfreibetrag) erforderlich. Auch dies wird die Bun-

desregierung rechtzeitig gesetzgeberisch auf den Weg 
bringen.

6.2 Im Rahmen der steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern sind 
entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben Auf-
wendungen für den Erwerb eines Kranken- und Pflege-
versicherungsschutzes auf sozialhilferechtlichen gewähr-
tem Leistungsniveau als weitere Komponente des 
sozialhilferechtlichen Mindestbedarfs in voller Höhe 
steuerlich zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 120, 125). 
Zur Umsetzung des Verfassungsauftrags hat die Bundes-
regierung zum 1. Januar 2010 den Sonderausgabeabzug 
im § 10 EStG entsprechend geändert (vgl. Bürgerentlas-
tungsgesetz Krankenversicherung vom 16. Juli 2009, 
BGBl. I S. 1959).

6.3 Die steuerliche Freistellung eines Einkommens-
betrags in Höhe des sächlichen Existenzminimums 
zuzüglich des Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarfs eines Kindes wird im Rahmen des gelten-
den Familienleistungsausgleichs entweder durch die Frei-
beträge nach § 32 Absatz 6 EStG oder durch das als 
Steuervergütung monatlich vorab gezahlte Kindergeld be-
wirkt (vgl. § 31 EStG). Dabei werden Familien ab 2012 
durch den Wegfall der für den Kindergeldanspruch bis-
lang geltenden Einkünfte- und Bezügegrenze für volljäh-
rige Kinder beim Familienleistungsausgleich entlastet 
(vgl. Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. Novem-
ber 2011, BGBl. I S. 2131). Die Summe der steuerlichen 
Freibeträge beträgt derzeit für jedes Kind jährlich 
7 008 Euro (vgl. Übersicht 6).

Ü b e r s i c h t  6

Freibeträge für das sächliche Existenzminimum sowie 
den Betreuungs- und Erziehungs- oder 

Ausbildungsbedarf eines Kindes (in Euro)

6.4 Abschließend kann festgehalten werden, dass mit 
den geltenden steuerlichen Regelungen und den noch vor-
gesehenen Gesetzesänderungen in den Jahren 2013 und 
2014 den verfassungsrechtlichen Anforderungen hin-
sichtlich der steuerfrei zu stellenden Existenzminima von 
Erwachsenen und Kindern entsprochen wird.

3 Bei Kindern zu berücksichtigende Leistungen für Bildung und Teil-
habe. Bei Erwachsenen sind insofern relevante Leistungen bereits 
vollständig vom Regelsatz erfasst.

4 Grundfreibetrag für Alleinstehende aus § 32a EStG; vgl. Gesetz zur 
Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland vom 
2. März 2009, BGBl. I S. 416.

5 Freibetrag für das sächliche Existenzminimum eines Kindes aus § 32 
EStG; vgl. Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 
2009, BGBl. I S. 3950.

Alleinstehende Ehe-
paare

Kinder

Jahr 2013 2014 2014 2014

Regelsatz 4 584 4 680 8 448 3 096

Bildung und 
Teilhabe3

– – – 228

Kosten der 
Unterkunft

2 796 2 868 4 560 912

Heizkosten 744 804 1 008 204

sächliches 
Existenzminimum

8 124 8 352 14 016 4 440

steuerlicher 
Freibetrag

8 0044 8 004 16 008 4 3685

Freibetrag für das sächliche Existenz-
minimum

4 368

Freibetrag für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 

2 640

Summe der steuerlichen Freibeträge 7 008
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